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ein Ausmarsch mit Transportübuug durchgeführt; als Material durste nur Notmaterial tier-
wendet werden. Ferner beteiligte sich die Sektion bei mehreren Anlässen als Sanitätswache,
so beim schwciz. Artilleriefest, beim Anömarsch des Unteroffizicrsvercins aller Waffen in
Zürich, beim kantonalen Turnfest in Küsnacht und beim Jtalicncrkrawall. Eine projektierte
größere Nacht- und Fclddicnstübung wurde durch schlechte Witterung vereitelt; dagegen wurde
am 18. Oktober in Verbindung mit der Samaritersektiou des MilitärsanitätSvcreins Zürich
und den Samaritervcreinen Wipkingcn und Höngg eine Felddicnstübung in kleinerem Maß-
stabe abgehalten; Übungsleiter war Herr Hanptmann Schwarz. Am 29. Oktober wurde so-
dann unter der Leitung des eben genannten Arztes und des Wachtmeisters Kunz ein gc-
mischter Samaritcrkurs mit 63 Personen eröffnet. Die Zahl der von Vercinsmitgliedern
geleisteten Nothülfen beträgt 224.

Die Sektion Zürichsee und Oberland ist der Benjamin des Verbandes; sie zählt 19
Aktiv- und 2 Passivmitgliedcr und wurde am 23. August 1896 in Männcdorf gegründet.
Am 15. November hielt Herr Major Jsler, Sanitätsinstruktor erster Klasse, einen vorzüg-
lich besuchten Vortrag über „Zweck der Militärsanitätsvereine".

Am Schlüsse unserer gedrängten, chronikartigen Berichterstattung angelangt, möchten
wir uns erlauben, den Sektionen des schweizerischen Militärsanitätsvcrcius auch für die Zu-
kunft das beste Gedeihen zu wünschen. Möchten die gutsituierten Sektionen auf der Höhe
bleiben nnd die schwächeren Vereine nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen, wenn Wider-
wärtigkeiten aller Art die Existenz zu bedrohen scheinen.

Viel. Der Militärsanitätsvercin Viel und Umgebung hat in seiner Gcncralversamm-
lung vom 7. Februar abhin seineu Vorstand wie folgt bestellt: Präsident: Sl. Marthalcr
(bish.); Sekretär: Heiur. Vogt (bish.): Kassier: Paul Sntcr (neu); Beisitzer: Oskar Hirt
(bish.) und Arnold Lämmli (bish.).

Kreisschreiben des Centralvorstandcs an die Sektionsvorstände.
Wir müssen Sie dringendst ersuchen, mit den Jahrcsberichtbogen nicht mehr länger

zu säumen, sondern dieselben umgehend bestens ausgefüllt einzusenden. Es fehlen solche
heute noch von 42 Sektionen.

Mit Samaritergruß!
Zürich, 8. März 1897. Centralvorstand.

Dem Samariterinnenverein der Stadt Bern ist es neuerdings gelungen, für öffent-
liche Vorträge aus dem Gebiete des Gesundheitswesens Referenten zu gewinnen. So sprach
Sonntag den 28. Februar, nachmittags 3 Uhr, im physiologischen Institut Herr Prof. Dr.
Kronecker über „Bergkrankheit". Ein fernerer Vortrag ist auf Sonntag den 2l. März
1897 angesetzt; an diesem Tage, nachmittags 3 Uhr, spricht Herr Prof. Dr. Tavcl im
Auditorium des bakteriologischen Instituts (Jnsclspital) über „Diphicrie und Heil-
serum". Ferner spricht am 28. März 1897, nachmittags 4 Uhr, im bcrnischen Groß-
ratssaale Herr Professor Dr. C. Emmert über „die Beziehungen des Samariter-
dienstes zu der Gerichtsbarkeit". Zu diesen Vorträgen ist jedermann freundlichst
eingeladen, insbesondere die Mitglieder des bernischen Roten Krcnzes und der städtischen nnd
kantonalen Samaritervereine.

Der stadtbernische Samariterinnenverein befaßt sich mit der Gründung eines „Kranken-
Pflegevereins für die Stadt Bern" und hat für denselben das nachfolgende Regulativ
aufgestellt:

Z 1. Anmeldungen zum Beitritt in den Krankenpflegeverein sind an die Vorsteherin
desselben schriftlich einzureichen.

Uereinschronik.
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K 2. Als Mitglieder werden Einzelstehende wie Familien (Dienstboten eingeschlossen)

aufgenommen, gegen einen Jahresbeitrag von im Minimum 5 Franken.
8 3. Die Mitglieder haben in Krankheitsfällen Anspruch auf unentgeltliche Pflege

durch eine geschulte Krankenpflegerin. Die Pflege erfolgt in der Ziegel durch Besuche bei

den Patienten, während welchen die nötigen Handreichungen durch die Pflegerin besorgt
werden. Ununterbrochene Tages- oder Nachtpflegc wird nur nach Maßgabe des Kranken-
standcs und auf Anordnung des behandelnden Arztes gewährt.

ß 4. Die Vcrköstigung der Pflegerinnen fällt nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen.
Zum Einnehmen der Mahlzeiten in der Pflcgcrinncnstation ist der bedienenden Pflegerin
die erforderliche Zeit zu gewähren. Einzig bei ganzen Nachtwachen wolle man der Pflegerin
Thee oder Kaffee mit Butterbrot reichen.

§ 5. Bedürftigen Kranken der Stadt wird die Pflege, soweit das Personal ausreicht,
gratis zu teil, sofern dieselben eine Empfehlung eines NcrcinsmitgliedeS beibringen oder
die Oberpflegerin durch einen Besuch vom vorhandenen Bedürfnis sich überzeugt hat. Die
Vereinskrankenpslcgerinnen sollen in dieser Krankenpflege unterstützt werden durch die frei-
willigen Samariter-Krankenpflegerinnen.

tz 6. Sofern die Pflegerinnen nicht durch Mitglieder oder Arme in Anspruch ge-
nommcn werden, so kann bemittelten Nichtmitglicdcrn die Pflege gegen Entrichtung einer
Taxe von 4 Fr. pro Tag und 5 Fr. pro Nachtwache bewilligt werden. Für Einzclbesuche
mit Handreichung wird 1 Fr. berechnet.

Z 7. Anmeldungen zum Beitritt können nicht gemacht werden, wenn damit sofort ein

Anspruch auf Hülfelcistung verbunden werden muß. Solchen Ansprüchen würde für die

ersten 14 Tage nach K 6 bestmöglich entsprochen.
§ 8. Die Anmeldung Kranker hat bei der Krankenpflegcrinncnstation zu erfolgen.
K 9. Reklamationen und Wünsche jeder Art sind bei der Vorsteherin des Kranken-

Pflegevereins anzubringen.
Die Kommission für den Krankcnpflegevcrcin besteht aus folgenden Mitgliedern:

Frau Nat.-Rat Brunncr, Bundcsgasse 16; Fräulein Rosa v. Fischer, Obstverg 2; Frau
Notar Stettler, Nenengasse 21; Fräulein Marie Hcnzi, Nencngasse 21; Fräulein Emma
Theilung, Hcrrcngassc; Herr Dr. Ost, Christoffelgassc.

Die Sektion Grenchcn hat in ihrer Generalversammlung vom 25. Februar letzthin
ihren Vorstand umbestellt wie folgt: Präsident <an Stelle des demissionierenden Herrn Pfarrer
Dick): E. Eggimann; Viccpräsidcnt: Franz Fcrcmntsch; Kassier: G.Peter, Lehrer; Aktuar:
A. Ris; Beisitzer: Franz Schild; Rcchnungsrcvisoren: B. Vögeli und O. Weingart. —
Zugleich wurde ein Arbeitsprogramm aufgestellt für 1897 und die Anwesenden ermahnt,
sämtlichen Übungen beizuwohnen.

TertMisrhes« Krankcnzelt mit Einrichtung für Krankenpflege. Die Firma
Kurd Hahn, Berlin 8, Grimmstr. 26, schon von früheren Ausstellungen her, auf denen
sie mit hohen Staats- und Ehrenpreisen prämiiert wurde, auch in weiteren Kreisen, speziell
der Heeresverwaltung und den Staats- und Kommnnalbehörden, bekannt, hat auf der Bcr-
liner Gewerbcansstellunz in Gruppe 18 (Gesundheitspflege und Wohlfahrtscinrichtungcn) ein

Krankenzelt nebst Einrichtungen für Krankenpflege ausgestellt, welches besonderer Beachtung
wert ist. Zelt sowobl wie Ausstattung desselben sind darauf zugeschnitten, schnell aufgestellt
und wieder verpackt werden zu können, mithin vor allem für den Gebrauch im Felde geeignet.
Aber auch im Anschluß an stehende Krankenhäuser würde das Zelt nebst Ausstattung, speziell
bei Epidemien, von großem Nutzen sein. Es soll daher in folgenden! die AusstcllnngSgruppe,
weil sie sowohl für die Militärbehörden, als auch für diejenigen staatlichen und kommunalen
Behörden, welchen die Fürsorge für Kranke obliegt, von Interesse ist, eingehend besprochen werden.

Das Zelt. Das Zelt besteht aus einem ganz einfachen, leichten, eisernen Zeltgcrüst,
einer wasserdicht imprägnierten Außenhaut, einer flammensicher imprägnierten Jnnenhaut, einer

unverfaulbar imprägnierten wasserdichten Bodendccke und einer Heizvorrichtung, bestehend aus
zwei an die hohe Mittelsäule, welche als Ranchrohr dient, angeschlossenen Dauerbrandöfen.
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